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(Beifall bei der FDP) 

Die Risikoerhöhung durch die Hormonersatzthe-
rapie muss im Blick bleiben. Deshalb greift die Ini-
tiative der Enquetekommission "Zukunft einer 
frauengerechten Gesundheitsversorgung in NRW" 
und der gemeinsame Antrag der SPD, der CDU 
und der Grünen dieses Thema meines Erachtens 
zu Recht auf.  

(Beifall bei einzelnen Abgeordneten der 
SPD) 

Der Hinweis auf einen allzu sorglosen Umgang 
mit der Hormonersatztherapie in Deutschland ist 
wichtig und greift auch einen offensichtlichen 
Missstand auf. Wie sonst kann die zwischen den 
Jahren 1987 und 1995 verzeichnete Zunahme der 
Verordnungsmenge um das Zehnfache bewertet 
werden? Dieser Zuwachs ist beunruhigend, auch 
wenn inzwischen rückläufige Verschreibungen 
signalisieren, dass insbesondere nach der Publi-
kation der Studien bereits ein Umdenkungspro-
zess bei den Ärztinnen und Ärzten begonnen hat.  

Sehr geehrte Damen und Herren, gerade vor dem 
Hintergrund der konzertierten Aktion gegen Brust-
krebs liegt mir sehr viel daran, alles zu tun, um die 
Brustkrebshäufigkeit zurückzudrängen. Mit dem 
Konzept der so genannten Brustzentren wird ein 
deutlicher Schritt zur Qualitätsverbesserung ge-
tan.  

Aber wir müssen feststellen: Brustkrebserkran-
kungen nehmen zu, auch bei jüngeren Frauen, 
bei denen allerdings eine Hormonersatztherapie 
noch keine Rolle spielt. Gott sei Dank werden 
Krebserkrankungen aber auch immer früher ent-
deckt - dies dank immer besserer Diagnostikmög-
lichkeiten, die jetzt noch einmal mit der Einführung 
des Mammographie-Screenings im nächsten Jahr 
entscheidend verbessert werden sollen. 

Auch wenn die Zahl der Neuerkrankungen mit 
Brustkrebs zunimmt, geht gleichwohl - und das ist 
bei der Fachtagung zum Thema Brustzentrum vor 
einer Woche hier in Düsseldorf noch einmal deut-
lich geworden - die Mortalität wegen Brustkrebs in 
allen Industriestaaten zurück. Die immer besser 
werdenden Behandlungsmöglichkeiten und die 
Diagnostik vergrößern die Heilungschancen.  

Sehr geehrte Damen und Herren, als gesund-
heitspolitisch Verantwortliche müssen wir deutlich 
machen, wo Risiken bestehen und wie wir die ge-
sundheitliche Versorgung verbessern können. Zur 
Umsetzung dieses heute hier vorliegenden An-
trags werden wir zusammen mit allen Verantwort-
lichen im Gesundheitswesen in Nordrhein-
Westfalen Wege finden, um zur Verminderung der 

Hormonersatztherapie in den Wechseljahren bei-
zutragen. Zusätzliche Aufklärungsmaßnahmen 
und das beabsichtige Monitoring zur zukünftigen 
Verordnungspraxis werden dabei sicherlich hilf-
reich sein. 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Ärz-
tekammer Nordrhein-Westfalen haben bereits ers-
te Schritte unternommen, genauso wie die Fach-
gesellschaften mit ihren Voten, mit der Hormoner-
satztherapie sehr vorsichtig umzugehen. Wir set-
zen gemeinsam auf mehr Transparenz und Pati-
entenorientierung im Gesundheitswesen sowie 
auf die Verbesserung der Versorgungsqualität. 
Genau darum ist aber gerade eine öffentliche De-
batte zum kritischen Umgang mit der Hormoner-
satztherapie zu begrüßen und ist auch ein wichti-
ges Anliegen der verantwortungsbewussten Ärz-
tinnen und Ärzte. Darum ist der vorliegende An-
trag sicherlich ein wichtiger Beitrag dazu. - Herzli-
chen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall bei SPD und CDU) 

Vizepräsident Jan Söffing: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. - Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor, sodass wir jetzt zur Abstimmung kommen 
können.  

Die Antragstellerinnen haben um direkte Abstim-
mung über den Antrag gebeten. Wir stimmen 
deshalb unmittelbar darüber ab. Wer dem Inhalt 
des Antrages Drucksache 13/4744 - Neudruck - 
zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Hand-
zeichen. - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält 
sich? - Damit ist dieser Antrag mit den Stimmen 
von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen ge-
gen die Stimmen der FDP angenommen.  

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Ent-
schließungsantrag der Fraktion der FDP Druck-
sache 13/4793. Wer ihm zustimmen möchte, den 
bitte ich jetzt um das Handzeichen. - Wer stimmt 
dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist der Ent-
schließungsantrag mit den Stimmen von SPD, 
CDU und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der FDP abgelehnt.  

Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 

9 Gesetz zur Weiterentwicklung der Stiftung 
des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohl-
fahrtspflege 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 13/4726 
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erste Lesung  

Ich erteile zunächst Herrn Kollege Vöge für die 
SPD-Fraktion das Wort. 

Horst Vöge*) (SPD): Herr Präsident! Verehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Wir haben diesen Antrag 
vorgelegt, weil wir eine inhaltliche Erweiterung 
des Stiftungszweckes erreichen wollen.  

Dieser Antrag unterscheidet sich von dem der 
CDU-Fraktion, den wir vor der Sommerpause be-
raten und abgelehnt haben. Beim CDU-Antrag 
ging es darum, die materiellen Bedingungen der 
Stiftung zu verbessern. Aus unserer Sicht und 
auch aus Sicht der Fachwelt - dies wurde bei der 
Anhörung deutlich - war und ist dies nicht nötig, 
weil kein Antrag, der die Stiftung erreicht hat, aus 
materiellen Gründen abgelehnt wurde. Wir halten 
die materielle Grundlage der Stiftung für solide. 

Die Stiftung wurde im Jahre 1974 eingerichtet, um 
insbesondere von Altersarmut und Behinderung 
betroffene Menschen zu unterstützen. In den 
70er-Jahren war noch bei ungefähr 20 % der 
Menschen in unserem Lande – regional durchaus 
unterschiedlich - Altersarmut zu verzeichnen. Die-
se Altersarmut besteht heute nicht mehr. Auch 
war die Gesetzgebung für Behinderte seinerzeit 
unzureichend. Gerade für Menschen mit Behinde-
rungen ist in den letzten fünf bis acht Jahren aber 
Erhebliches getan worden. 

Wenn wir die Philosophie fortsetzen, dass die Stif-
tung insbesondere für benachteiligte Menschen 
da sein soll, müssen wir Kinder, die in Armut le-
ben, als neue Gruppe in den Stiftungszweck auf-
nehmen. Die Zahl dieser vernachlässigten Kinder 
steigt an. Im Jahre 2002 lebten in Nordrhein-
Westfalen ungefähr 152.000 Kinder bis zum 
11. Lebensjahr in Armut, sprich in Sozialhilfe. Wir 
stellen immer wieder fest, dass diese Kinder ex-
trem benachteiligt werden. Ihre Benachteiligung 
macht sich an geringem Einkommen der Eltern, 
einer kritischen familiären Situation, einem Leben 
in Stadtteilen mit vielfältigen sozialen Problemla-
gen, einer Überschuldung der Eltern sowie feh-
lender oder mangelnder Kompetenz zur Problem-
bewältigung in ihren Familien fest.  

Wir wollen dieser Gruppe benachteiligter Kinder, 
die wir zunehmend mit Sorge betrachten, außer-
halb der Regelförderung helfen, weil wir glauben, 
dass wir ihnen zusätzliche Angebote machen 
müssen. Es geht uns hier nicht um institutionelle 
Förderung, sondern um Projekte für benachteiligte 
Kinder, wie sie die Stiftung bisher auch immer un-
terstützt hat. Diese Projekte, die über das übliche 

Regelangebot hinausgehen müssen, sollen über 
zwei bis drei Jahre gefördert werden. 

Des Weiteren möchten wir die Integration behin-
derter Menschen in den Stiftungszweck aufneh-
men. Hier geht es insbesondere um die Schaffung 
von Barrierefreiheit. Wenn wir Anfang Dezember 
schon ein Gesetz zur Gleichstellung behinderter 
Menschen beschlossen haben, dann wollen wir 
auch versuchen, im Land Barrierefreiheit umzu-
setzen. Durch Änderung des Spielbankengeset-
zes werden wir die Stiftung in die Lage versetzen, 
solche Projekte zu unterstützen. 

Wir glauben, dass unser Gesetzentwurf inhaltlich 
sehr gut ist und genau die richtige Zielrichtung 
aufweist. Uns geht es nicht darum, die Stiftung 
materiell besser auszustatten. Die Stiftung kann 
diese Aufgaben zumindest mittelfristig zusätzlich 
zu ihren anderen Aufgaben schultern. Wenn wir 
dieses Gesetz im nächsten Jahr verabschieden, 
werden wir ein gutes Angebot insbesondere für 
benachteiligte Kinder in unserer Gesellschaft ha-
ben. Ich freue mich schon heute darauf, im Stif-
tungsrat entsprechende Projekte beraten zu kön-
nen. - Danke sehr. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Jan Söffing: Vielen Dank, Herr 
Vöge. - Für Bündnis 90/Die Grünen hat jetzt Frau 
Kollegin Steffens das Wort. 

Barbara Steffens*) (GRÜNE): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Im Grunde genommen 
kann ich mich dem, was Herr Vöge gerade gesagt 
hat, anschließen. Ich betone noch einmal ganz 
kurz, was dieser Gesetzentwurf für mich bedeutet.  

Wir haben das Gleichstellungsgesetz für Men-
schen mit Behinderungen verabschiedet und wol-
len die wirkliche Integration von Menschen mit 
Behinderungen in dieser Gesellschaft. Dies heißt, 
dass wir nicht nur Regelangebote schaffen kön-
nen, die nur Menschen mit Behinderungen ge-
macht werden, sondern dass wir in bestehende 
Regelangebote Menschen mit Behinderungen in-
tegrieren müssen. 

Bis heute sind beispielsweise Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen für Menschen mit Behin-
derungen oft nicht zugänglich, weil sie nicht bar-
rierefrei sind und die Träger auch nicht in der La-
ge sind, die Barrierefreiheit herzustellen. Gerade 
auch bei Menschen mit Behinderungen haben wir 
eine Suchtproblematik zu verzeichnen. Auch 
Suchtberatungsstellen sind oft nicht barrierefrei. 
Kleine Träger und kirchliche Träger können die 
Barrierefreiheit oft nicht herstellen.  
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Wenn wir als Landtag das Gleichstellungsgesetz 
und die Integration von Menschen mit Behinde-
rungen ernst nehmen, müssen wir einen Weg fin-
den, dass diese Regelberatungsangebote den 
Menschen mit Behinderungen so, wie wir es im 
Gleichstellungsgesetz verankert haben, zugäng-
lich gemacht werden. 

Hier hat unsere Stiftung die ganz besondere Auf-
gabe, folgende Gratwanderung hinzubekommen: 
Auf der einen Seite sollen keine Mitnahmeeffekte 
erzielt werden. Nicht jeder Verein bzw. Verband, 
der eine neue Sanitäranlage haben möchte, kann 
jetzt eine bekommen, indem er behauptet, er be-
nötige eine behindertengerechte Anlage. Vielmehr 
muss im Einzelfall geprüft werden, wo der Zugang 
nötig ist, welches vorhandene Regelangebot für 
Menschen mit Behinderungen geöffnet werden 
muss. 

Ich glaube, wie ich die Stiftung und unsere Sit-
zungen innerhalb der Stiftung bisher wahrge-
nommen habe, dass uns diese Gratwanderung 
gelingen wird. Wir werden für die Menschen mit 
Behinderungen einen besseren Zugang zu diesen 
Beratungsstrukturen schaffen. 

Der zweite Punkt, den ich für sehr wichtig halte, 
ist: Wir haben gerade im Bereich von Kleinkindern 
und Kindern zunehmend Probleme. Als Beispiele 
nenne ich die Auswirkungen von sozialer Benach-
teiligung, aber auch Fettleibigkeit und Sprachun-
fähigkeit. Wir haben also eine Menge von früh-
kindlichen Problemen, die gerade auch im Vor-
schulbereich auftreten und die, werden sie nicht 
kompensiert, ein Leben lang verschleppt werden. 
Es gibt dafür Regelförderungen im Kindergarten-
bereich, es gibt auch andere Regelförderungen. 
Aber nicht alle Regelförderungen kompensieren 
das in dem Maße, wie es sein sollte. Darüber hin-
aus werden nicht alle Kinder frühzeitig erreicht.  

Wir fördern innerhalb der Stiftung schon lange 
Frühförderangebote, allerdings nur die klassi-
schen. Ich glaube, wir müssen darüber hinaus 
Angebote schaffen, damit den Kindern, die zwar 
in der Gesellschaft als nicht behindert gelten, die 
aber aufgrund dieser Defizite innerhalb der ersten 
Jahre in ihrer Lebensentwicklung, in ihrer Entfal-
tung massiv behindert werden, die Steine ein 
Stück weit aus dem Weg geräumt werden. Ich 
meine, dass das genau zu unserem Stiftungs-
zweck und in die Aufgaben der Stiftung passt. 

Ich glaube, dass wir - deswegen steht in dem An-
trag auch: es muss über die Regelangebote hi-
nausgehen - die Gratwanderung auch da schaf-
fen, dass es keine Mitnahmeeffekte von Kinder-
gärten und Kindertagesstätten gibt, die unter 

Haushaltsengpässen leiden. Wir werden es schaf-
fen, klar auszusortieren: Wo gibt es neue Ansät-
ze, wo gibt es Angebote darüber hinaus, wo öff-
nen sich Kindergärten, auch im Nachmittagsbe-
reich für Kinder, die sonst nicht in Kindergarten-
angebote integriert sind, und wo schaffen wir 
neue Modelle für Kinder, die eine Frühförderung 
im motorischen Bereich, im emotionalen Bereich, 
im sozialen Bereich und im kognitiven Bereich 
benötigen?  

Wir werden innerhalb der Stiftung viel im Detail 
diskutieren müssen, wir werden viel klären müs-
sen, damit wir Mitnahmeeffekte verhindern. Das 
ist eine spannende Aufgabe. Ich glaube, dass wir 
uns da einen Aufgabenbereich vornehmen, der 
dem Stiftungszweck entspricht und der uns auch 
gut ansteht. In diesem Sinne freue ich mich auf 
die Diskussion und auf die Aufgaben innerhalb 
der Stiftung. - Danke. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Jan Söffing: Vielen Dank, Frau 
Steffens. - Für die CDU-Fraktion hat jetzt Frau 
Kollegin Monheim das Wort.  

Ursula Monheim (CDU): Herr Präsident! Meine 
lieben Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag, den 
wir heute hier beraten, kommt für mich nicht über-
raschend, denn schon mehrfach ist im Stiftungsrat 
die Frage nach einer Erweiterung des Stiftungs-
zwecks angesprochen worden. Auch in den Dis-
kussionen zum CDU-Antrag im vergangenen Jahr 
- Herr Vöge hat eben auf diesen Antrag abgeho-
ben; es ging damals darum, die finanzielle Aus-
stattung der Stiftung zu verbessern - ist seitens 
der SPD angeregt worden, über neue Inhalte 
nachzudenken und sich vor allem - ich zitiere aus 
dem Plenarprotokoll vom 11.10.2002 - der "sozia-
len Behinderung junger Menschen" verstärkt an-
zunehmen.  

Niemand bezweifelt, meine lieben Kolleginnen 
und Kollegen, dass angesichts der Probleme be-
nachteiligter Kinder, ihrer fehlenden Zukunfts-
chancen aufgrund der Umstände, in denen sie 
groß werden, die Sie auch in Ihrem Antrag be-
schreiben, dringender Handlungsbedarf besteht. 
Verschiedene Initiativen hier im Parlament zeigen 
ja auch: In dieser Frage haben Sie CDU an Ihrer 
Seite. Es ist für uns ein wichtiges Thema.  

Die wachsende Zahl von Sozialhilfeempfängern 
und vor allem die steigende Zahl von Kindern, die 
in Armut aufwachsen, ist eine Anfrage an Politik, 
die uns nicht ruhen lassen darf. Es ist eine Anfra-
ge auch an die Sozialpolitik in Nordrhein-
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Westfalen. Es ist unstrittig, dass gerade hier ein 
Schwerpunkt von Sozialpolitik liegen sollte.  

Doch lassen Sie mich einmal folgende Frage for-
mulieren: Werden wir dieser Verantwortung ge-
recht, wenn wir diese Aufgabe auch in Form von 
Projekten als Ergänzung zur Regelförderung als 
neue Zweckbestimmung der Stiftung Wohlfahrts-
pflege definieren? Und nach welchen Kriterien? 
Es bleibt vorrangig staatliche Aufgabe, notwendi-
ge und bedarfsgerechte Infrastrukturen und An-
gebote zu gewährleisten. Die Stiftung Wohlfahrts-
pflege ist von ihrem Verständnis her subsidiär. Sie 
soll wünschenswerte Ergänzungen ermöglichen 
und neue Projekte und Entwicklungen zeitnah und 
unbürokratisch realisieren. Sie soll Pilotfunktion 
übernehmen und hat in dieser Eigenschaft viel zur 
sozialen Infrastruktur von Nordrhein-Westfalen 
beigetragen.  

Angesichts der katastrophalen finanziellen Lage 
des Landes ist es nachvollziehbar, ja verständlich, 
dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koa-
litionsfraktionen, für frühkindliche Fördermaßnah-
men im vorschulischen Bereich Gelder aus der 
Stiftung zur Verfügung stellen möchten. Doch ich 
wiederhole meine Frage: Ist dies der richtige Weg, 
die richtige Antwort auf eine als notwendig er-
kannte Herausforderung? 

Ich möchte eine weitere Frage hinzufügen: Ist si-
chergestellt, dass die geplante Ausweitung des 
Stiftungszwecks nicht zulasten der alten Men-
schen und der Menschen mit Behinderungen 
geht?  

Sie alle wissen - die Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtsverbände und die Sozialverbände bes-
tätigen das -, dass das Aufgabenfeld wachsen 
wird. Herr Vöge hat gesagt: Altersarmut ist zu-
rückgegangen. - Das ist richtig. Durch das neue 
Gleichstellungsgesetz haben wir die Möglichkeit, 
an anderer Stelle zu helfen. Aber die demographi-
sche Entwicklung stellt neue Herausforderungen 
im Rahmen des gültigen Stiftungszweckes.  

Ich will weitere Punkte benennen: Damit betreutes 
Wohnen für Menschen mit Behinderungen selbst-
bestimmtes Leben ermöglichen kann, brauchen 
wir weitere unterstützende und flankierende Maß-
nahmen und Angebote. 

Ferner fehlt Netzwerkbildung zwischen unter-
schiedlichen Versorgungsbereichen. Hier muss 
die Stiftung verstärkt aktiv werden. 

Ein weiterer Punkt: Die Integration der Menschen 
mit Behinderungen ins Arbeitsleben erfordert an-
gesichts der schwierigen Lage auf dem Arbeits-

markt und gewachsener Ansprüche an Qualifika-
tion verstärkte Anstrengungen der Stiftung.  

Schließlich erinnere ich noch an das Modellpro-
gramm zur Begleitung und Betreuung demenziell 
erkrankter alter Menschen, für das die Stiftung 
12 % ihres Budgets zur Verfügung stellt. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Das An-
liegen des vorliegenden Antrags macht einen Be-
darf deutlich, einen Bedarf, an dem wir uns nicht 
vorbeidrücken dürfen. Aber es bleiben Fragen - 
Frau Steffens hat darauf hingewiesen -, die wir im 
Fachausschuss offen diskutieren müssen. Inso-
fern stimmen wir der Überweisung des Antrags 
zu. Ich freue mich ebenfalls auf die weiterführen-
den Diskussionen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Jan Söffing: Vielen Dank, Frau 
Monheim. - Für die FDP-Fraktion hat jetzt Herr 
Kollege Dr. Romberg das Wort. 

Dr. Stefan Romberg (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Es geht um benach-
teiligte Kinder in diesem Land. Rot-Grün möchte 
diese Kinder mit diesem Antrag fördern. Das ist 
sicher ein unterstützenswertes Anliegen. Doch die 
Frage, die auch Frau Monheim schon gestellt hat, 
lautet: Ist es wirklich primär eine Aufgabe der Stif-
tung oder sind auch andere Dinge in Angriff zu 
nehmen, um benachteiligten Kindern in diesem 
Land zu helfen? 

Wodurch sind Kinder in diesem Land eigentlich 
benachteiligt? Zum Beispiel durch Schwächen in 
unserem Bildungssystem, durch Schwächen in 
der aktuellen Wirtschaftspolitik. Die im Vermitt-
lungsausschuss beschlossenen Reformen, die 
heute Morgen hier diskutiert wurden, sind sicher-
lich nicht der passende Weg, Arbeitslosigkeit zu 
bekämpfen. Wenn die Eltern keinen Job haben, 
führt das auch zu Kinderarmut. 

Wir haben eine miserable Finanzpolitik. Im nächs-
ten Jahr nimmt dieses Land 6 Milliarden € neue 
Schulden auf. Das bedeutet allein für das nächste 
Jahr pro Kind in Nordrhein-Westfalen 333 € Kredit 
bei der Bank. Die Gesamtschulden steigen auf 
100 Milliarden €. Wenn wir es mit den Kindern in 
diesem Land ernst meinen, müssen wir die Fi-
nanzpolitik umstellen. Wir müssen die staatlichen 
Aufgaben reduzieren, wir müssen Schulden ab-
bauen, damit Kinder in Zukunft überhaupt noch 
eine Chance haben. 

Welche Kinder sind benachteiligt? Die Normalbe-
völkerung - so höre ich es jedenfalls von den Bür-
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gern - benennt diejenigen Kinder, die körperlich 
oder psychisch behindert sind. Sie werden von 
der Stiftung sowieso schon gefördert. Aber auch 
Störungsbilder, wie Frau Steffens sie angespro-
chen hat, haben Krankheitswert. Dafür gibt es 
Vorsorgeuntersuchungen bei Kinderärzten. Es 
wäre wichtig, sie weiter zu stärken und dafür zu 
sorgen, dass sie auch vernünftig wahrgenommen 
werden. 

Die Bekämpfung der Armut ist nicht Aufgabe der 
Stiftung, sondern Aufgabe vernünftiger Politik des 
Bundes- und des Landtages. Damit Kinder in die-
sem Land wieder eine Chance haben, brauchen 
wir endlich mutige Reformen. 

Frau Monheim hat auch schon richtig gesagt: Die 
Stiftung hat erst vor kurzem das Demenzprojekt 
gestartet und sich damit eine neue, ebenfalls sehr 
wichtige Aufgabe angeeignet. Auch wir befürch-
ten, dass die wahre Förderung der Behinderten 
leidet, wenn wir der Stiftung neue Aufgaben zutei-
len. Deshalb sehen wir diesen Antrag ziemlich kri-
tisch. Der Überweisung stimmen wir natürlich zu. - 
Danke sehr. 

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Jan Söffing: Vielen Dank, Herr 
Dr. Romberg. - Frau Ministerin Fischer hat jetzt 
das Wort für die Landesregierung. 

Birgit Fischer, Ministerin für Gesundheit, Sozia-
les, Frauen und Familie: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Seit den 90er-Jahren ist ein 
zunehmendes Armutsrisiko von Familien und ih-
ren Kindern zu beobachten. Es trifft Familien und 
ihre Kinder aber nicht in gleicher Weise. Beson-
ders gefährdet sind kinderreiche Familien, Allein-
erziehende und Familien mit Migrationshin-
tergrund. Deutlich wird auch: Armut trifft Familien 
immer häufiger nicht nur vorübergehend, sondern 
Armut verfestigt sich, vor allem dann, wenn ver-
schiedene familiäre Belastungen zusammentref-
fen. 

Armut bedeutet immer mangelnde Teilhabe an 
den gesellschaftlichen Möglichkeiten. Für Kinder 
hat dies noch ganz eigene Aspekte, vor allem a-
ber eine ungleich größere biografische Reichweite 
als für Ältere. Mangelnde Teilhabe bedeutet für 
Kinder häufig nicht nur materiellen Verzicht, son-
dern auch Verlust menschlicher Wärme und Zu-
neigung. Mangelnde Teilhabe von Kindern bedeu-
tet geringere Bildungschancen. Mangelnde Teil-
habe bedeutet für Kinder z. B. auch höhere Ge-
sundheitsrisiken.  

Mit anderen Worten: Armut und soziale Benach-
teiligung bedeuten für Kinder vor allem den Ver-
lust individueller Entwicklungsmöglichkeiten, den 
Verlust biografischer Optionen und damit den Ver-
lust persönlicher Lebenschancen.  

Deshalb begrüße ich ausdrücklich die Absicht der 
Koalitionsfraktionen, die Möglichkeiten der Stif-
tung Wohlfahrtspflege zukünftig auch für Projekte 
zugunsten benachteiligter Kinder zu nutzen. Ich 
halte diese Erweiterung des Stiftungszwecks im 
Übrigen für eine durchaus folgerichtige Entwick-
lung; denn auch bei Projekten zugunsten älterer 
Menschen oder zugunsten von Menschen mit Be-
hinderungen geht es in erster Linie darum, gesell-
schaftliche Teilhabe zu ermöglichen, auch wenn 
die jeweils maßgeblichen Einschränkungen natur-
gemäß andere sind. 

In einem so erweiterten Gesetzesrahmen wird die 
Stiftung auch ihre wichtige Rolle als Impulsgeber 
in der Sozialpolitik des Landes fortsetzen können. 
Gerade weil die Stiftung Wohlfahrtspflege nicht 
als Ersatz oder Garant sozialpolitischer Basis-
strukturen gedacht ist, kann und muss sie aus 
meiner Sicht auch künftig mit innovativen, zeitlich 
befristeten Projekten neue Wege erproben.  

Bislang hat die Stiftung mehr als 4.300 Projekte 
mit insgesamt rund 517 Millionen € unterstützt. 
Ziel der Stiftung ist es, mit bis zu 30 % der Mittel 
innovative Projekte zu fördern. Ein gutes Beispiel 
sind die Projekte zur Unterstützung demenziell 
Erkrankter, die gerade erwähnt wurden. Damit hat 
die Stiftung Wohlfahrtspflege in den vergangenen 
Jahren einen wichtigen Beitrag zur notwendigen 
Veränderung und zur Weiterentwicklung der 
Strukturen sozialer Arbeit geleistet. Ich bin sicher, 
dass dies auch künftig so sein wird. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der 
Koalitionsfraktionen erweitert den Auftrag der Stif-
tung Wohlfahrtspflege in zeitgemäßer Weise und 
schafft der Landesregierung damit auch bei der 
Politik für Kinder einen wichtigen Partner. Im Na-
men der Landesregierung begrüße ich daher die 
Gesetzesinitiative der Koalitionsfraktionen. - Herz-
lichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Jan Söffing: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. - Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor, sodass wir zur Abstimmung kommen können. 

Der Ältestenrat empfiehlt Ihnen die Überweisung 
des Gesetzentwurfs Drucksache 13/4726 an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Sozia-
les und Angelegenheiten der Vertriebenen und 
Flüchtlinge - federführend - sowie an den Haus-
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halts- und Finanzausschuss. Wer dieser Über-
weisungsempfehlung zustimmen möchte, den bit-
te ich um das Handzeichen. - Wer stimmt dage-
gen? - Wer enthält sich? - Damit ist die Überwei-
sungsempfehlung einstimmig angenommen. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 

10 "Kommunale Weiterbildung dauerhaft si-
chern und flexibilisieren" 
Finanzierbarkeit durch Aufgabenentlas-
tung und Entbürokratisierung wahren  

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 13/4740 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die antrag-
stellende FDP-Fraktion Herrn Kollegen Witzel das 
Wort. 

Ralf Witzel (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die Landesregie-
rung plant gravierende Kürzungen im Weiterbil-
dungsbereich. Sie begeht wie bereits im letzten 
Jahr und wie in vielen anderen Bildungsbereichen 
erneut einen entscheidenden Wortbruch, wenn sie 
sagt, dass im Bildungsbereich angeblich nicht ge-
spart werde. 

Die Träger der Weiterbildung in unserem Land 
NRW wissen heute einmal mehr, dass sie Rot-
Grün und den Zusagen der letzten Jahre nicht 
vertrauen können. Ihnen fehlt die notwendige Pla-
nungssicherheit. 

Über Jahre hinweg ist bei sämtlichen zurücklie-
genden Haushaltsberatungen immer aktiv von der 
Regierung das Versprechen vorgetragen worden, 
es gebe eine konstante Förderung mit gleichzeiti-
ger Evaluation 2005. Dieses Versprechen ist lei-
der nichts mehr wert. 

Staatssekretär Dr. Josef Fischer schrieb am 
9. Oktober 2003 an die Weiterbildungsträger - ich 
zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten -: 

"Mit diesem Schreiben übersende ich Ihnen die 
von der Landesregierung am 30.09.2003 be-
schlossene Änderung des Weiterbildungsge-
setzes." 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn die Lan-
desregierung Gesetze ändert, dann missfällt uns 
als FDP-Opposition die Missachtung des Parla-
ments als Legislative. Wir als Landtag verab-
schieden die Gesetze. Wir werben für einen Fort-
bestand der Gewaltenteilung in unserem Land. 
Diese Mitteilung an sich zeigt ja die Notwendigkeit 

der Aufrechterhaltung und des Fortbestandes der 
Angebote zur politischen Bildung in unserem 
Land. Die verkündete Gesetzesänderung ist 
wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass sich die 
rote und die grüne Fraktion in diesem Hause der 
Aushöhlung des Weiterbildungsgesetzes unkri-
tisch anschließen und nicht zu ihren jahrelangen 
Zusagen stehen. 

Wir als FDP-Landtagsfraktion sind eine konstruk-
tive Opposition in diesem Haus. Wir sind gegen 
den Wortbruch bei der Weiterbildungsförderung. 
Aber wir wollen mit dieser Initiative den Weiterbil-
dungseinrichtungen helfen, den am Ende der Be-
ratungen wohl leider bevorstehenden Kahlschlag 
zu kompensieren. Außerdem helfen wir den Not 
leidenden Kommunen, ihrem Gesetzesauftrag der 
Daseinsvorsorge im Bereich des lebenslangen 
Lernens nachkommen zu können. 

Wir wollen bei Wahrung definierter Qualitätsstan-
dards Kommunen das Recht einräumen, be-
stimmte Angebote an private Träger zu delegie-
ren. Durch eine bessere Auslastung privater Ein-
richtungen können mehr Träger überleben. Es 
entstehen Synergieeffekte, von denen auch die 
Kommunen profitieren. 

Mit dieser Initiative haben wir private Weiterbil-
dungsveranstalter und die kommunalen Spitzen-
verbände gleichsam hinter uns. Wenn sich die 
Mehrheitsfraktionen dieser Flexibilisierung ver-
weigern sollten, werden zukünftig viele Angebote 
wegfallen, Teilnehmerbeiträge steigen und damit 
gerade diejenigen bildungsbenachteiligten Bevöl-
kerungsteile von der Teilhabe an Weiterbildung 
ausgeschlossen, die die Kernzielgruppe dieser 
Angebote bilden. 

Wir appellieren daher an die Landtagsmehrheit: 
Geben Sie sich heute einen Ruck. Das Beste ist 
natürlich, Sie verzichten auf die Einschnitte, die im 
Weiterbildungsbereich geplant sind und stehen 
aus Gründen der Planungssicherheit zu den Zu-
sagen, die wir den Trägern über Jahre hinweg für 
den definierten Korridor, für den wir Zielvereinba-
rungen abgeschlossen haben, gegeben haben.  

Sollte es dennoch bei den Einschnitten bleiben, 
dann lassen Sie die Weiterbildungslandschaft 
nicht im Regen stehen. Geben Sie den Trägern 
wenigstens eine Chance, einen Teil der entfallen-
den Mittel durch qualifizierte Arbeit und wirtschaft-
liche Strukturen aufzufangen. Setzen Sie ein rich-
tiges Signal in Richtung Bürokratieabbau.  

Diese Initiative der FDP-Landtagsfraktion dient 
der Aufrechterhaltung der Weiterbildung und da-
mit dem lebenslangen Lernen breiter Bevölke-
rungsteile in unserem Land. - Herzlichen Dank. 
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